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Die Aufnahme  erfolgt auf Antrag des Dienstleisters nach Überweisung einer 
Bearbeitungsgebühr. 
 
Vom Dienstleister angegebene Qualifizierungsmaßnahmen werden mit veröffentlicht. 
 
Die Daten des eingetragenen Dienstleisters erscheinen, sobald die zugehörige 
Marke angeklickt wird. 
 
Die Angabe von mindestens einer Qualifizierungsmaßnahme in Sachen der 
Luftdichtheitsthematik in dem Arbeitsgebiet ist für die Aufnahme Voraussetzung. 
 
Für die Richtigkeit der Angabe trägt der beantragende Dienstleister selbst die 
Verantwortung. Mit unzutreffenden Angaben erfolgte Eintragungen werden gelöscht, 
ohne Rückzahlung der Bearbeitungsgebühr. 
 
Auf Antrag des eingetragenen Dienstleisters kann der eigene Eintrag gelöscht 
werden. Bereits gezahlte Bearbeitungsgebühren werden nicht erstattet. 
 
Jeder Dienstleister arbeitet in eigener Verantwortung. Durch den Eintrag in die 
Luftdicht-Karte entstehen keine Ansprüche gegenüber dem Betreiber der Karte. 
 
Verlängerung 
Nach drei Jahren Laufzeit erhält der Dienstleister jährlich das Angebot einer 
Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr in Form einer Rechnung über eine 
Verlängerungsgebühr. Durch eine einfache Mitteilung kann danach die Verlängerung 
innerhalb eines Monats ab Rechnungsdatum abgelehnt werden. Die Rechnung wird 
in diesem Fall storniert.  
Mit der Zahlung der Rechnung wird der Verlängerung zugestimmt.  
Wenn weder die Verlängerung abgelehnt noch die Rechnung bezahlt wird, gilt die 
Verlängerung als abgelehnt.  
Nichtverlängerung führt zu einer Streichung des Eintrags. 
 
Der Betreiber 
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